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Verfahrensschema für die Aufstellung eines Bebauungsplanes (BP) 
 

 

Aufstellungsbeschluss 
§ 2 Abs. 1 BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung des  
Aufstellungsbeschlusses 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 

Bestandsaufnahme und -analyse, Ziele,  
Alternativen, Vorabstimmung mit Behörden 

Ausarbeitung eines diskussionsfähigen Vor-
entwurfs mit Begründung und vorläufigem 
Umweltbericht sowie Alternativen 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
§ 3 Abs. 1 und § 4a Abs. 2 BauGB 
nach ortsüblicher Bekanntmachung 

Frühzeitige Behördenbeteiligung  
einschließlich Scoping 
§ 4 Abs. 1 und § 4a Abs. 2 BauGB 

Ausarbeitung eines auslegungsfähigen BP-
Entwurfs mit Begründung u. Umweltbericht 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

Ortsübliche Bekanntmachung der Ausle-
gung eine Woche vorher mit den beschrie-
benen Hinweisen und Benachrichtigungen 
der Behörden 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB 

Öffentliche Auslegung 
(Dauer: 1 Monat, mindestens 30 Tage) 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 und § 4a Abs. 2 BauGB 

Erneute Beteiligung der Behörden 
(Dauer: 1 Monat, mindestens 30 Tage) 
§ 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 2 BauGB 

Falls wesentliche Änderung 
des Planentwurfs, erneute 
Auslegung 
§ 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB 

Falls Änderung die Grund-
züge der Planung nicht be-
rührt, Verfahren nach 
§ 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

Falls Änderung die Grund-
züge der Planung nicht be-
rührt, Verfahren nach 
§ 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB 

Falls wesentliche Änderung 
des Planentwurfs, erneute 
Auslegung 
§ 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB 

Ausarbeitung der endgültigen Planunterla-
gen und der zusammenfassenden Erklärung 

Satzungsbeschluss § 10 BauGB  
mit beschlussmäßiger Behandlung der  
Stellungnahmen § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
und Abwägung § 1 Abs. 7 u. § 1a BauGB 

Mitteilung des Abwägungsergebnisses 
§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 

Ausfertigung des Plans Art. 26 Abs. 2 GO 

Inkrafttreten, zusammenfassende Erklärung, 
Einstellen im Internet 
§ 10 Abs. 3, § 10a BauGB 

Überwachung § 4c BauGB 
Behördenmitwirkung 
§ 4 Abs. 3 BauGB 

Gegebenenfalls Sicherung der  
Planung durch Erlass einer  
Veränderungssperre 
§ 14 Abs. 1 BauGB 


